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Erster Teil

VON DER BESTRAFUNG DER VERBRECHEN, 
VERGEHEN UND ÜBERTRETUNGEN 

IM ALLGEMEINEN

Erster Abschnitt 
Strafen

3. Kapitel 
Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§23

System der Maßnahmen

(1) Als Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit werden angewandt:

— Beratung und Entscheidung durch ein gesell
schaftliches Organ der Rechtspflege;

— Strafen ohne Freiheitsentzug;
— Strafen mit Freiheitsentzug;
— Todesstrafe.
(2) Sofern es zur Erziehung des Täters oder zum 

Schutze der Gesellschaft erforderlich ist, können Zu
satzstrafen angewandt werden, wenn sie in dem ver
letzten Gesetz ausdrücklich angedroht sind oder wenn 
die im 5. Abschnitt dieses Kapitels geregelten Vor
aussetzungen für ihre Anwendung vorliegen.

§§ 24, 25 
(bei § 16 StGB West)

§26

Maßnahmen zur Verhütung weiterer Straftaten

Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe 
und Einrichtungen, die Vorstände der Genossen
schaften und die Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen, in deren Verantwortungsbereich 
eine Straftat begangen wurde oder der Täter ar
beitet, haben in enger Zusammenarbeit mit den 
Werktätigen, ihren Kollektiven und Organisatio
nen Maßnahmen zu beraten und durchzuführen, um 
Ursachen und Bedingungen der Tat zu beseitigen, 
zur erzieherischen Einwirkung auf den Rechtsver
letzer beizutragen, die kollektive Erziehung zu för
dern und damit weitere Straftaten zu verhüten. Die 
Leiter sind für die Erfüllung dieser Verpflichtung ge
genüber den zuständigen Organen rechenschafts
pflichtig.

§27
(bei §§ 42b, 42c StGB West)


